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An das 
Bundeskanzleramt 
Abteilung V/2 
 
Per E-Mail: kjh@bka.gv.at 
 
 
Zu dem mit do. Note vom 16. Mai 2019, Zl. BKA-421600/0004-V/2/2019, übermittelten Gesetzesentwurf 
wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Schon im Hinblick auf die geltenden Bestimmungen des § 37 Abs. 1 B-KJHG 2013, mit denen in der 
Praxis bei erheblicher Gefährdung des Kindeswohls durchaus das Auslangen gefunden werden kann, 
werden die Sinnhaftigkeit und damit Erforderlichkeit des gegenständlichen Regelungsvorhabens be-
zweifelt. Der Umstand alleine, dass eine Mutter selbst Opfer einer Genitalverstümmelung wurde, ver-
mag für sich genommen keinen Verdacht der Kindeswohlgefährdung zu begründen. Es wäre verfehlt 
und erscheint diskriminierend, solche Mütter generell als potenzielle Täterinnen gegenüber ihren Kin-
dern zu verdächtigen, um ein Einschreiten des zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträgers in Wahr-
nehmung seiner ihm gesetzlich zukommenden Aufgaben – zumal im zeitlichen Kontext der Geburt oder 
der Geburtsanmeldung – sachlich zu rechtfertigen.  
 
Im Übrigen hat der Gesetzgeber auch anderen allfälligen Gefährdungsmomenten (z.B. Drogen- oder 
Alkoholkonsum der werdenden Mutter), die im Zuge der Voruntersuchungen bzw. des Geburtsvorgan-
ges offensichtlich werden, jenseits des geltenden § 37 Abs. 1 Z 5 B-KJHG 2013 kein weiteres Augen-
merk gewidmet, weshalb die vorgeschlagene Regelung – abseits ihrer möglichen diskriminierenden 
Konnotation –  eher kasuistisch und willkürlich anmutet.  
 
Aus den dargelegten Gründen wird die vorgeschlagene Novellierung als nicht erforderlich erachtet. 
 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Nationalrates elektro-
nisch übermittelt.  
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Dr. Primosch 

 
 
Nachrichtlich an: 
 
1. das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz 
  – Verfassungsdienst 
2. das Präsidium des Nationalrates 
3. alle Ämter der Landesregierungen 
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4. die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung 
5. den Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei 
6. die Sozialdemokratische Parlamentsfraktion - Klub der sozialdemokratischen Abgeordneten zum 

Nationalrat, Bundesrat und Europäischen Parlament 
7. den Freiheitlicher Parlamentsklub 
8. den NEOS Parlamentsklub 
9. den Parlamentsklub JETZT 
10. alle Mitglieder der Kärntner Landesregierung 
11. die Abteilungen2, 4 und 5 
 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.

12/SN-159/ME XXVI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

www.parlament.gv.at


		2019-06-26T13:22:57+0200
	Land Kärnten




